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8 44 T-WO Mindestausmall

T-WO - Waldordnung 2005, Tiroler

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.05.2025

(1) Die Teilung von Waldgrundstiicken, durch die Grundstulcksteile (Trennflachen) mit einem Ausmalfd von weniger als
einem Hektar oder mit einer Breite von weniger als 40 m, in Schutz- und in Bannwaldern von weniger als 80 m,
entstehen wirden, ist nicht zul3ssig.

(2) Abs. 1 gilt nicht:

a) bei der Vereinigung einer Trennflache mit einem Waldgrundstiick, wenn sowohl beim neuen Waldgrundstuck als
auch beim Restwaldgrundsttick die Mindestausmal3e nach Abs. 1 gegeben sind,

b) bei der Teilung von Parzellen, die eine Breite von weniger als 40 m, in Schutz- und in Bannwaldern von weniger als
80 m, aufweisen, wenn die entstehenden Trennflachen nicht weniger als einen Hektar umfassen und die bisherige
Breite nicht verringert wird,

c) beim Rechtserwerb an Grundstulicken, die aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihrer Lage oder ihrer geringen GroRe fur
die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung im Rahmen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes
wirtschaftlich nicht von Bedeutung sind, und

d) bei der Teilung von Parzellen im Zuge eines Verfahrens in den Angelegenheiten der Bodenreform.

In Kraft seit 20.07.2005 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 44 T-WO Mindestausmaß
	T-WO - Waldordnung 2005, Tiroler


